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Nächste Sitzungstermine der Stadtvertretung Güstrow 
und deren öffentlich tagenden Ausschüsse 

Bau- und 
Verkehrs-
ausschuss

Ausschuss für 
Jugend, Schule, 
Kultur und Sport

Ausschuss
für Senioren, 
Familie und 

Soziales

Ausschuss für 
Stadtentwick-
lung, Umwelt 

und Wirtschafts-
förderung 

Finanz-
ausschuss

Haupt-
ausschuss

Stadt-
vertretung

Montag
18:30 Uhr

Montag
17:30 Uhr

Dienstag
17:00 Uhr

Montag
18:00 Uhr

Dienstag
18:30 Uhr

Donnerstag
18:00 Uhr

Donnerstag
18:00 Uhr

01.11. 01.11. 02.11. 08.11. 09.11. 25.11. 09.12.

Einladung und Tagesordnung werden eine Woche vor dem jeweiligen Sitzungstermin durch Veröffentlichung auf der Homepage der 
Barlachstadt unter www.guestrow.de - im Ratsinformationssystem - öffentlich bekannt gegeben.  

Beschluss Nr.: VII/0490/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Errichtung eines Bürger-Skulpturen-
Gartens. Der Bürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, ob die 
öffentlichen Grünflächen an der Stadtmauer im Bereich des 
Eiscafe‘s Hahn für einen Skulpturengarten genutzt werden kön-
nen. Die Ausstellung weiterer Skulpturen oder Denkmäler bedarf 
eines Einzelbeschlusses der Stadtvertretung. 

Beschluss Nr.: VII/0560/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines Mitgliedes im 
Aufsichtsrat der Natur- und Umweltpark Güstrow gGmbH:
Mitglied alt: 	 Wolfgang Rühmling
Mitglied neu: 	 Tabea Feldmann

Beschluss Nr.: VII/0561/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines Mitgliedes in der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Güstrow GmbH:
Mitglied alt: 	 Bernd Lippert
Mitglied neu: 	 Joachim Bielang 

Beschluss Nr.: VII/0562/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines stellvertretenden 
Mitgliedes im Hauptausschuss:
Stellvertreter für Heiko Karmoll alt: Andreas Ohm
Stellvertreter für Heiko Karmoll neu: Alexander Wulff
FDP/Grüne
Mitglied bleibt: 	 Sascha Zimmermann	
Stellvertreter neu: 	Maria Havemann
Mitglied neu: 	 Joachim Bielang		
Stellvertreter neu: 	Steffen Geufke

Beschluss Nr.: VII/0563/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines stellvertretenden 
Mitgliedes im Betriebsausschuss:
Stellvertreter alt: 	 Kurt-Werner Langer (Freie Wähler/EB)
Stellvertreter neu: 	Kurt-Werner Langer (CDU)

Beschluss Nr.: VII/0564/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines Mitgliedes und 
stellvertretenden Mitgliedes im Vergabeausschuss:
Mitglied alt: 	 Alexander Wulff
Mitglied neu: 	 Kurt-Werner Langer
Stellvertreter alt: 	 Kurt-Werner Langer
Stellvertreter neu: 	Alexander Wulff

Beschluss Nr.: VII/0565/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines Mitgliedes und 
eines stellvertretenden Mitgliedes im Ausschuss für Jugend, 
Schule, Kultur und Sport:
Mitglied alt: 	 Beatrice Malmström
Mitglied neu: 	 Alexander Wulff
Stellvertreter alt: 	 Alexander Wulff
Stellvertreter neu: 	Sebastian Sterl

Beschluss Nr.: VII/0566/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines stellvertretenden 
Mitgliedes im Ausschuss für Senioren, Familie und Soziales:
Stellvertreter alt: 	 Beatrice Malmström
Stellvertreter neu: 	Kurt-Werner Langer

Beschluss Nr.: VII/0567/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung eines Mitgliedes und 
eines stellvertretenden Mitgliedes im Bau und Verkehrsausschuss:
Mitglied alt: 	 Kurt-Werner Langer (Freie Wähler/EB)
Mitglied neu: 	 Kurt-Werner Langer (CDU)
Stellvertreter alt: 	 Steffen Meyer
Stellvertreter neu: 	Walter Lindemann

Beschluss Nr.: VII/0568/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die vollständige Neubesetzung des Aus-
schusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung:
	 Mitglied alt/	 Mitglied neu/ 
1.	 Juliane Schmiel	 Juliane Schmiel
2.	 Sebastian Berg	 Sebastian Berg
3.	 Paul Kruse	 Paul Kruse
4.	 Christian Schumacher	 Christian Schumacher
5.	 Sabine Moritz	 Sabine Moritz
6.	 Jan Günther-Feldmann	 Jan Günther-Feldmann
7.	 Klaus-Dieter Gabbert	 Kurt-Werner Langer

	 stellv. Mitglied alt	 stellv. Mitglied neu
1.	 Torsten Schumann	 Torsten Schumann
2.	 Sebastian Sterl	 Sebastian Sterl
3.	 Daniel Rudolph	 Daniel Rudolph
4.	 Thoralf Stindl	 Thoralf Stindl
5.	 Dr. Uwe Heinze	 Dr. Uwe Heinze
6.	 Steffen Geufke	 Steffen Geufke
7.	 Walter Lindemann	 Walter Lindemann
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Beschluss Nr.: VII/0569/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die vollständige Neubesetzung des Auf-
sichtsrates der Stadtwerke Güstrow GmbH:
	 Mitglied alt	 Mitglied neu
1.	 Dr. Uwe Heinze	 Dr. Uwe Heinze
2.	 Sascha Zimmermann	 Sascha Zimmermann
3.	 Heiko Karmoll	 Heiko Karmoll
4.	 Andrea Seidler	 Andrea Seidler
5.	 Joachim Faustmann	 Joachim Faustmann
6.	 Karen Larisch	 Karen Larisch
7.	 Klaus-Dieter Gabbert	 Alexander Wulff

Beschluss Nr.: VII/0570/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Neubesetzung des Mitgliedes im Auf-
sichtsrat der Wohnungsgesellschaft Güstrow (WGG) GmbH:
Mitglied alt: 	 Kurt-Werner Langer (Freie Wähler/EB)
Mitglied neu: 	 Kurt-Werner Langer (CDU)

Beschluss Nr.: VII/0519/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung vom 16.09.2021 die 2. Nachtragshaushaltssatzung und 
den 2. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Barlachstadt Güstrow.

Beschluss Nr.: VII/0511/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow bestätigt gemäß 
§ 40 Abs. 1 der EigVO M-V in ihrer Sitzung vom 16.09.2021 den 
Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Güstrow für 
das Wirtschaftsjahr 2020 und beschließt: 
1.	 das Jahresergebnis 2020 mit einem Gewinn in Höhe von 

1.763.936,53 € festzustellen,
2.	 den Jahresgewinn in Höhe von 1.763.936,53 € in die Gewinn-

rücklagen einzustellen.

Beschluss Nr.: VII/0512/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow bestätigt gemäß 
§ 40 Abs. 2 der EigVO M-V in ihrer Sitzung vom 16.09.2021 den 
Jahresabschluss des Städtischen Abwasserbetriebs Güstrow für 
das Wirtschaftsjahr 2020 und beschließt der Betriebsleitung für 
das Jahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

Beschluss Nr.: VII/0494/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 den kommunalen Eigenanteil (10 %) an 
der LEADER-Förderung für das vom Segelverein Güstrow e. V. 
eingereichte Projekt „Sanierung Bootshalle Segelverein Güstrow 
e. V.“ unter der Voraussetzung der Beschlussfassung des städti-
schen Haushalts im Jahr 2022 zu leisten.

Beschluss Nr.: VII/0495/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021die Annahme einer Schenkung von zwei 
Porträts des Ehepaars Dr.med. Egon Krull und seiner Ehefrau 
Käthe Krull, gemalt von Heinrich Wilke (1869-1952), aus Güstrower 
Privatbesitz, für das Stadtmuseum Güstrow.

Beschluss Nr.: VII/0522/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in 
ihrer Sitzung am 16.09.2021 die Aufhebung des Beschlusses 
Nr. VII/0157/19 zur kostenfreien Bereitstellung der öffentlichen 
Toiletten in Güstrow zum 30.09.2021. Ab 01.10.2021 soll für 
die öffentlichen Toiletten, soweit technisch möglich, wieder ein 
Nutzungsentgelt erhoben werden. An den Toiletten am Markt und 
am Gleviner Platz sollen Maßnahmen zur Vandalismusbekämp-
fung, wie die dauerhafte personelle Besetzung der Toiletten mit 
Personal der Reinigungsdienstleister oder der Einsatz von Video
kameras, untersucht und wenn möglich erprobt werden. Zudem 
erhält die Verwaltung die Möglichkeit, die Öffnungszeiten der Toilet-

ten nach eigenem Ermessen zu beschränken. Die Stadtvertretung 
ist im 2. Quartal 2022 über die Ergebnisse zu unterrichten.

Beschluss Nr.: VII/0506/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Variante 1 als Vorzugsvariante für die 
Revitalisierung des Trimm-dich-Pfades am Sumpfsee umzusetzen.

Beschluss Nr.: VII/0547/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) 
die in der Anlage zusammengestellte Abwägung der im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplan Nr. 98 Alte Gärtnerei 2.BA.

Beschluss Nr.: VII/0500/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021
1.	 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 102 Hirtenstraße-

Krönchenhagen-Hageböcker Straße gemäß § 2 Abs. 1 
i.V. m. § 13a BauGB (beschleunigtes Verfahren).
Planungsziel ist die Ausweisung eines Urbanen Gebietes 
gemäß § 6a Baunutzungsverordnung (BauNVO), um damit die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines 
für die Altstadt typischen Quartiers mit der entsprechenden 
Nutzungsvielfalt zu schaffen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die im 
Übersichtsplan dargestellten Flurstücke 162/1, 162/2, 163, 
164, 165, 167, 178, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178 der Flur 62, Gemarkung Güstrow, mit einer Größe von ca. 
6.267 m². Der Übersichtsplan (Anlage 1) ist Bestandteil dieses 
Beschlusses.Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. Es ist 
eine vereinfachte Form der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung im Sinne von § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB durchzuführen. 

2.	 den Einsatz von Städtebauförderungsmitteln für die externe 
Vergabe der Planungsleistungen zuzüglich der erforderlichen 
vorbereitenden und begleitenden Maßnahmen in Höhe von 
ca. 92.100,00 € (gemäß Anlage 2).
Diese Kosten werden u. a. Gegenstand des Fördermittel
antrags für das Programmjahr 2022.

Übersichtsplan: Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 102 
Hirtenstraße-Krönchenhagen-Hageböcker Straße
Kartengrundlage: ALKIS-Daten MV, Stand: 30.06.2021
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Öffnungszeiten des Bürgerbüros

Montag 08:00 - 12:30 Uhr 
Dienstag 08:00 - 12:30 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr 
Donnerstag 08:00 - 12:30 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr 
Freitag 08:00 - 12:30 Uhr 

Markt 1 • Güstrow • Telefon 03843 769-172

Beschluss Nr.: VII/0501/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) 
die in der Anlage zusammengestellte Abwägung der im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zur 1. Änderung 
des Bebauungsplan Nr. 41 Heidberg – Badestelle.

Beschluss Nr.: VII/0502/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021:
1.	 die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 41 

Heidberg - Badestelle (Anlage 1) bestehend aus Planzeich-
nung (Teil A) und Text (B) gemäß § 10, Abs. 1 BauGB. Die 
Begründung (Anlage 2) wird gebilligt.

2.	 die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 41 
Heidberg - Badestelle gemäß § 10 BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen. (Siehe Seite 10)

Beschluss Nr.: VII/0510/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021:
1.	 das mit dem Aufstellungsbeschluss vom 09.05.2019 be

schlossene Planungsziel „Revitalisierung des Grundstücks 
als Urbanes Gebiet (MU gemäß § 6a BauNVO) dahingehend 
zu ändern, dass hier ein Allgemeines Wohngebiet (WA gemäß 
§ 4 BauNVO) entwickelt werden soll.

2.	 den Entwurf der Neufassung des Bebauungsplans Nr. 42  
Rostocker Straße/Querstraße Teil A Planzeichnung (Anlage 1). 
Der Entwurf der Begründung wird gebilligt.

3.	 den Entwurf der Neufassung des Bebauungsplans Nr. 42 
Rostocker Straße/Querstraße mit der Begründung nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Träger 
öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen.

4.	 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Planung berührt werden kann, zu dem Plan-
entwurf und zu dem Begründungsentwurf im Parallelverfahren 
einzuholen (§ 4a Abs. 2 BauGB). (Siehe Seite 10)

Beschluss Nr.: VII/0518/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021:
1.	 den Teil C aus dem Beschluss-Nr. VII/0300/20 (s. Anlage 3) 

weiter in die Teilbereiche Bebauungsplan Nr. 87 Glasewitzer 
Chaussee/Rövertannen Teil C, Bebauungsplan Nr. 87 Gla-
sewitzer Chaussee/Rövertannen Teil D und Bebauungsplan 
Nr. 87 Glasewitzer Chaussee/Rövertannen Teil E zu teilen 
sowie die Fortführung der Planung als getrennte Planver
fahren. Die Gebietsabgrenzung dieser Teilbereiche ergibt 
sich aus Anlage 1, die Bestandteil dieses Beschlusses ist.

2.	 die Fortführung des Teils D in Zusammenarbeit mit einem 
privaten Vorhabenträger im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages gemäß § 11 BauGB. Das Vertragsgebiet umfasst 
das Grundstück Zum Steinsitz 4 mit einer Größe von 3,8 ha, 
bestehend aus den Flurstücken 9/6, 9/7, 9/8 und 9/10 der 

Flur 33 Gemarkung Güstrow. Die Gebietsabgrenzung er-
gibt sich aus Anlage 2, die Bestandteil des Beschusses ist. 
Planungsziel ist die geordnete Entwicklung eines Gewerbe-/
Industriegebietes unter besonderer Berücksichtigung einer 
nachhaltigen Energieversorgung. Der abzuschließende 
städtebauliche Vertrag ist Gegenstand einer separaten Be-
schlussvorlage.

Anlage 1 zum Beschluss Nr. VII/0518/21: 
Übersichtsplan zur Teilung von Teil C des Bebauungsplans Nr. 87 
Glasewitzer Chaussee/Rövertannen in die Teile C, D und E

 
Kartengrundlage: ALKIS-Daten MV, Stand: 30.06.2021

Anlage 2 zum Beschluss Nr. VII/0518/21: 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 87 Glasewitzer Chaus-
see/Rövertannen Teil D  

Kartengrundlage: ALKIS-Daten MV, Stand: 20.06.2021

Beschluss Nr.: VII/0526/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) 
die in der Anlage zusammengestellte Abwägung der im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zur 2. Änderung 
des Bebauungsplan Nr. 22 Distelberg.
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Informationen zur Entwurfsplanung 

Gutower Straße im Stadtteil Goldberger Viertel

Der sanierungsbedürftige Zustand der Abwasserkanalisation des 
Städtischen Abwasserbetriebes sowie von Versorgungsleitungen 
der Stadtwerke Güstrow GmbH im Goldberger Viertel ist Anlass, 
auch die Verkehrsanlagen grundhaft zu erneuern. 
Die Gutower Straße, zwischen Plauer Straße und Bürgermeister-
Dahse-Straße, wird auf einer Länge von ca. 200 m ausgebaut. 
Die 6,0 m breite Straße erhält eine Fahrbahndecke aus Asphalt. 
Im nördlichen, bereits ausgebauten Abschnitt zwischen Plauer 
Straße und Gutower Straße 1 wird die Asphaltdecke im Zuge der 
Maßnahme erneuert.
Die beidseitig vorhandenen Bushaltestellen werden an ihren 
derzeitigen Standorten barrierefrei ausgebaut und mit Boden
indikatoren ausgestattet. Sie erhalten jeweils einen Fahrgast
unterstand mit Sitzgelegenheiten und einen Abfallbehälter. 
Die Gutower Straße liegt innerhalb der Tempo-30-Zone Goldberger 
Viertel. Die Kreuzungsbereiche im Verlauf der Gutower Straße wer-
den unterschiedlich gestaltet. So soll der Kreuzungsbereich mit der 
Bürgermeister-Dahse-Straße als Mini-Kreisverkehrsplatz neu an-
gelegt werden. Der Außendurchmesser des Kreisverkehrs beträgt 
13 m. Er verfügt über eine überfahrbare Mittelinsel. Die Querungen 
der Fahrbahn für die Fußgänger werden als Fußgängerüberwege 
ausgebaut. Für Blinde und sehbehinderte Menschen werden taktile 
Bodenindikatoren vorgesehen. Die Anlage des Kreisverkehrs dient 
zur Verkehrsberuhigung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. 
Er löst die bisher vorhandene Vorfahrtsregelung mit abbiegender 
Hauptstraße ab.
Der Knotenpunkt mit der Rosiner Straße wird mit einer Auf
pflasterung zwischen Rampensteinen zur optischen Hervorhebung 
und Verkehrsberuhigung gestaltet. Im Aufpflasterungsbereich 
kommt ein Betonsteinpflaster zum Einsatz, was den Knotenpunkt 
zur sonstigen Fahrbahn aus Asphalt hervorhebt. Diese Ausführung 
verbessert auch die Möglichkeit für die Fußgänger, die Fahrbahn zu 
überqueren. Die Querungsstellen im Bereich des Knotenpunktes 
werden mit taktilen Bodenindikatoren barrierefrei ausgebaut.
Die Gehwege erhalten künftig eine durchgehende Breite von 
1,80 m sowie zusätzlich einen 0,50 m breiten Sicherheitsstreifen 
zur Fahrbahn. Die Oberflächen werden in Fortsetzung des bereits 
gestalteten nördlichen Abschnitts mit Gehwegplatten im Diagonal-
verband ausgeführt. Die verbleibenden Seitenstreifen zur Grund-
stücksgrenze werden in ungebundener Bauweise realisiert. Der 
östliche Gehweg wird bis an den bereits erneuerten Bestand in 
Höhe An der Fähre 1 verlängert und über den Einmündungsbereich 
der Fahrbahn durchgehend gepflastert. 
Die Gutower Straße erhält eine neue Straßenbeleuchtung mit 
insektenfreundlicher LED-Technik, welche wechselseitig jeweils 
im Randstreifen hinter den Gehwegen geplant ist. 

Bezugsmöglichkeiten 
für den Güstrower Stadtanzeiger

•	 kostenlose Verteilung an alle Haushalte der Barlachstadt 
Güstrow,

•	 kostenlose Einzelabgabe im Rathaus der Barlachstadt 
Güstrow, Markt 1, 18273 Güstrow, 

•	 Volltext lesbar im Internet unter www.guestrow.de/stadt-
kultur-politik/stadtanzeiger/

•	 Download im Internet unter www.guestrow.de/stadt-
kultur-politik/stadtanzeiger/,

•	 Abonnement gegen Erstattung der Versandkosten beim 
Herausgeber, Barlachstadt Güstrow, Markt 1, 18273 
Güstrow

Beschluss Nr.: VII/0520/1/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021: Der Beschluss VII/0467/21 zur Sanierung 
der Kita „Klimperkiste“ einschließlich Bau einer Begegnungsstätte 
im Stadtteil Distelberg ist trotz geänderter finanzieller Rahmen
bedingungen umzusetzen. Der erforderliche kommunale Eigen-
anteil wird von 380.000,00 € auf 1.529.000,01 € erhöht und kommt 
in Jahresscheiben zur Auszahlung. Zwischen der gemeinnützigen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe e. V. Rostock (ASB) und 
der Barlachstadt ist ein Vertrag zu schließen. In dem Vertrag wird 
festgelegt, dass der ASB Kita und Begegnungsstätte mindestens 
20 Jahre betreibt und dass die Barlachstadt zur Absicherung der 
eingesetzten kommunalen Finanzmittel an rangbereiter Stelle mit 
einem Vorkaufsrecht im Grundbuch eingetragen wird.

Beschluss Nr.: VII/0532/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow genehmigt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Eilentscheidung des Bürgermeisters 
vom 16.07.2021 die Firma des Unternehmens BIOINDUSTRIE 
Projektgesellschaft mbH in Güstrower Abwasser- und Klär-
schlammverwertungsgesellschaft mbH (GAKV) zu ändern.

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss Nr.: VII/0452/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Übertragung der in der Anlage 1 und 
2 aufgeführten Grundstücke in das Betriebsvermögen des Städ-
tischen Abwasserbetriebes Güstrow. 

Beschluss Nr.: VII/0497/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Vergabe von Straßenwinterdienst-
leistungen für den Zeitraum vom 15.11.2021 bis zum 14.05.2024 
entsprechend den Maßgaben der Straßenreinigungssatzung der 
Barlachstadt Güstrow vom 9. November 2007. 

Beschluss Nr.: VII/0521/21
Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow beschließt in ihrer 
Sitzung am 16.09.2021 die Vergabe der Aufträge über die Lieferung 
eines Löschfahrzeuges gemäß Vergabeempfehlung.

Beschluss Nr.: VII/0517/21
Personalangelegenheit

Beschluss Nr.: VII/0533/21
Personalangelegenheit

Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020
der Abwasser Parum GmbH

Die Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020 der Abwasser 
Parum GmbH nach § 73 KV M-V in Verbindung mit § 14 KPG 
M-V erfolgt entsprechend § 11 der Hauptsatzung der Barlachstadt 
Güstrow im Internet auf der Homepage der Barlachstadt Güst-
row unter der Adresse www.guestrow.de/ortsrecht-oeffentliche-
bekanntmachungen/.
Der Jahresabschluss liegt vom 08.11.2021 bis 15.11.2021 im 
Bürgerbüro der Barlachstadt Güstrow, Markt 1, aus.
Die Einsicht ist für jedermann während der Sprechzeiten möglich.

Bekanntmachung
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Informationen zur Entwurfsplanung Dachssteig im Stadtteil Dettmannsdorf

Aufgrund des dringenden Bedarfs, den vorhandenen Misch
wasserkanal durch eine Trennkanalisation bestehend aus einem 
Regenwasser- und einem Schmutzwasserkanal durch den Städ
tischen Abwasserbetrieb zu ersetzen sowie der Neuverlegung einer 
Gasleitung durch die Stadtwerke Güstrow GmbH, beabsichtigt die 
Barlachstadt die Verkehrsanlagen zu erneuern.
Der betreffende Ausbauabschnitt des Dachssteiges zwischen 
Hasenhörn und der Niklotstraße ist ca. 170 m lang. Auch mit der 
Neugestaltung bleibt der Dachssteig künftig eine Einbahnstraße. 
Mit der von derzeit 4,50 m auf künftig 4,75 m erhöhten Fahrbahn-
breite kann für Radfahrer die Befahrung entgegengesetzt zur Ein-
bahnstraße im Begegnungsfall mit Fahrzeugen verbessert werden. 
Für die Fahrbahndecke wird ein Aufbau aus Asphalt favorisiert. 
Die Alternative war eine Ausführung der Fahrbahn in Großpflas-
ter, was jedoch aufgrund der höheren Lärmbelastung für die An
lieger und der fehlenden Eignung für den Radverkehr nicht die 
Vor-zugsvariante aus der Vorplanung wurde.
Mit der Fahrbahnbreite von 4,75 m ist auch in Zukunft das Parken 
nur eingeschränkt möglich. Aktuell besteht ein eingeschränktes 
Halteverbot am Montag und Freitag in der Zeit von 7:00 bis 13:00 
Uhr, damit die Entsorgung durch die Müllabfuhr gewährleistet ist. 

Außerhalb dieser Regelung ist das Parken in dem eingeschränkt 
zur Verfügung stehenden Verkehrsraum erlaubt. Die Straße wird 
beidseitig mit Borden eingefasst. Die Straßenentwässerung er-
folgt mittels Fahrbahnneigung zur Ostseite über eine Gosse in 
Straßenabläufe.
Der Gehweg auf der Ostseite erhält eine durchgehende Breite von 
1,80 m sowie einen zusätzlichen 0,25 m breiten Sicherheitsstreifen 
aus Mosaikpflaster zur Fahrbahn. Auf der Westseite bleibt der 
vorhandene Grünstreifen mit einer Breite von 2,40 m und seinen 
insgesamt 13 Zierkirschen erhalten. Hier werden auch die neuen 
Straßenleuchten mit insektenfreundlicher LED-Technik aufgestellt. 
Der sich anschließende Gehweg erhält ebenfalls eine Breite von 
1,80 m, wird jedoch im Bereich der zu erhaltenden Bäume auf 
1,30 m Breite eingezogen. Die Gehwege werden mit Gehweg-
platten sowie im Bereich der Grundstückszufahrten mit Beton-
steinpflaster gestaltet. Zu den Grundstücken auf beiden Seiten 
der Gehwege werden die verbleibenden Seitenstreifen mit einer 
ungebundenen Brechsand-Deckschicht befestigt. Im Bereich der 
Einmündung des Hasenhörns wird die Fahrbahnquerung barriere
frei mit Bodenindikatoren ausgebaut.
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Öffentliche Auslegung 
des Entwurfs der Neufassung 
des Bebauungsplans Nr. 42 

Rostocker Straße/Querstraße
im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a BauGB

Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow hat in ihrer Sitzung 
am 16.09.2021 den Entwurf der Neufassung des Bebauungs-
planes Nr. 42 Rostocker Straße/Querstraße einschließlich der 
Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung nach § 13a 
Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der Begrün-
dung dazu liegen in der Zeit vom

09.11.2021 bis 10.12.2021

im Flur des Stadtentwicklungsamtes der Barlachstadt Güstrow, 
4. OG, Baustraße 33 während folgender Zeiten 
Mo.:	 von 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Di.:	 von 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Do.:	 von 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Fr.:	 von 9:00 - 12:00 Uhr
öffentlich zu jedermanns Einsicht aus. Zusätzlich können tele
fonisch Termine vereinbart werden.
Die Planungsunterlagen können darüber hinaus ab dem 09.11.2021 
für die Dauer der Auslegung auf der Homepage der Barlachstadt 
Güstrow unter dem Pfad www.guestrow.de/bauen-wohnen/planen/
oeffentliche-auslegungen sowie im Bau- und Planungsportal MV 
unter dem Pfad: https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene ein-
gesehen werden.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt.
Ziel für das Plangebiet ist die planungsrechtliche Vorbereitung für 
die Entwicklung eines neuen Allgemeinen Wohngebietes sowie 
die Sicherung der Bestandsnutzungen in der Rostocker Straße 
und Querstraße.
Während der Öffentlichkeitsbeteiligung können von jedermann 
Stellungnahmen zum Entwurf der Neufassung des Bebauungs-
planes Nr. 42 schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. 
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Güstrow, 13. Oktober 2021

	
Der Bürgermeister 	
Arne Schuldt

Übersichtsplan: Geltungsbereich der Neufassung des Bebau-
ungsplanes Nr. 42 Rostocker Straße/Querstraße

 
Auszug aus der topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2021

Satzung der Barlachstadt Güstrow 
über die 1. Änderung 

des Bebauungsplans Nr. 41 Heidberg - 
Teil B - Badestelle im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a BauGB 

Die Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow hat in der Sitzung am 
16.09.2021 die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 41 Heidberg 
- Teil B - Badestelle der Barlachstadt Güstrow im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung 
vom Juli 2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlos-
sen. Die Begründung wurde in der vorliegenden Fassung vom 
Juli 2021 gebilligt.
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die 1. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 41 Heidberg - Teil B - Badestelle 
der Barlachstadt Güstrow ist der beigefügten Übersichtskarte zu 
entnehmen. Er umfasst die Flurstücke 3/1, 4/4 sowie Teilflächen 
der Flurstücke 2/6, 2/11 und 2/7 der Flur 44, Gemarkung Güstrow.
Die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 41 
Heidberg - Teil B - Badestelle der Barlachstadt Güstrow im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB wird hiermit gemäß 
§ 10 Absatz 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 41 Heidberg - Teil B - Badestelle 
der Barlachstadt Güstrow tritt mit Ablauf des Tages der Bekannt
machung in Kraft.
Jedermann kann die Satzung mit der Begründung ab diesem Tag 
in der Stadtverwaltung Güstrow, Stadtentwicklungsamt, Abteilung 
Stadtplanung, im 4. OG der Baustraße 33 während der Sprech-
zeiten

Die nächste Ausgabe 

des Güstrower Stadtanzeigers 
erscheint am 1. Dezember 2021

Redaktionsschluss ist der 12. November 2021

Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag

Am 14. November 2021, 11:30 Uhr, 
findet eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 
auf dem Güstrower Friedhof, Rostocker Chaussee, 

am Gräberfeld für die Gefallenen 
des 2. Weltkrieges statt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
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Dienstag: 	 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag:	 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 17:00 Uhr
und zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung einsehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangen. 
Darüber hinaus ist die Satzung mit der Begründung auf der Home-
page der Barlachstadt Güstrow unter https://www.guestrow.de/
bauen-wohnen/planen/bebauungsplanung/ einsehbar. 
Hinweise: 
1.	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 

BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

2.	 Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1.	eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.	eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beacht
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.	nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. § 215 Abs. 1 Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich 
sind.

3.	 Soweit gegen Verfahrens- und Formvorschiften verstoßen 
wurde, die in der Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der 
KV M-V erlassen worden sind, können diese nur innerhalb 
eines Jahres geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn 
Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften 
verletzt wurden.

Barlachstadt Güstrow, 13. Oktober 2021

	
Der Bürgermeister 	
Arne Schuldt	 Siegel

Übersichtsplan: Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 41 Heidberg - Teil B - Badestelle
Kartengrundlage: ALKIS-Daten MV, Stand: 31.10.2020

Anliegerpflichten - Winterdienst

Die Stadtverwaltung Güstrow weist im Hinblick auf den bevor
stehenden Winter auf die im Güstrower Stadtgebiet gültige Straßen
reinigungssatzung hin.
Laut § 5 der Satzung ist die Schnee- und Glättebeseitigung grund-
sätzlich auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke über
tragen. Ausnahmen in Bezug auf den Winterdienst für Fahrbahnen 
gibt es nur bei verkehrswichtigen Straßen, die laut vorgenannter 
Satzung in eine Reinigungsklasse eingeteilt wurden. 
Sollte der Eigentümer zur Durchführung des Winterdienstes nicht 
selbst in der Lage sein, hat er durch die Beauftragung anderer 
Personen oder Dienstleistungsunternehmen den Winterdienst 
durchführen zu lassen. 
Bei Fragen zum Winterdienst wenden Sie sich bitte an die Stadtver-
waltung, Frau Wiedewald, Telefon 03843 769-404, oder informie-
ren Sie sich über die Satzung im Internet unter www.guestrow.de.

Hinweis zu Schneeablageplätzen

Sollte die Ablage von Schnee auf dem eigenen Grundstück gemäß 
Satzung nicht mehr möglich sein, z. B. bei außergewöhnlichen Ereig-
nissen, besteht gemäß 6. Änderung zur Straßenreinigungssatzung 
die Möglichkeit, den Schnee auf vorgesehene Schneeablageplätze 
- auf dem Parkplatz am Paradiesweg und auf dem Parkplatz an 
der Goldberger Straße - zu bringen.

 

Mit Beschluss des Hauptausschusses VII/0161/19 vom 12.03.2020 
wurde entschieden, der Stadtvertretung der Barlachstadt Güstrow 
die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts für die Personen 
Johannes Warnke, Bernhard Quandt und Klaus Sorgenicht vor-
zuschlagen. Der Bürgermeister wurde gleichzeitig beauftragt, das 
Vorhaben öffentlich bekanntzumachen und Meinungsäußerungen 
entgegenzunehmen.
Um die Ergebnisse der öffentlichen Diskussion allen Interessier-
ten zur Verfügung zu stellen, wurden die Meinungsäußerungen 
kopiert und die geheimhaltungsbedürftigen personenbezogenen 
Informationen unkenntlich gemacht. Ergänzend wurde eine Zusam-
menfassung der Zuschriften erstellt. Die Einsichtnahme in die ab-
gegebenen Meinungsäußerungen ist ab sofort bis zum 31.03.2022 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus möglich. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger vereinbaren hierzu bitte einen 
Termin unter der Telefonnummer 03843 769-0. 
Mit Beschluss der Stadtvertretung II/0453/21 vom 17.06.2021 er-
folgte eine Neufassung der Ehrenbürgersatzung. Im Zuge dieser 
Novellierung änderten sich insbesondere auch die Festlegungen 
zur Beendigung des Ehrenbürgerrechts. Nach § 4 Abs. 1 der Sat-
zung der Barlachstadt Güstrow zur Verleihung und Beendigung 
des Ehrenbürgerrechts (Ehrenbürgersatzung neue Fassung) en-
det das Ehrenbürgerrecht mit dem Tod des Ehrenbürgers, dem 
unwiderruflichen Verzicht oder der Aberkennung. Da sowohl 
Johannes Warnke, Bernhard Quandt als auch Klaus Sorgenicht 
bereits verstorben sind, endete somit ihr Ehrenbürgerrecht bereits 
mit ihrem Tode.
Das laufende Aberkennungsverfahren wurde mit der Neufassung 
der Ehrenbürgersatzung hinfällig. Die Auswertung der Meinungs
äußerungen und die Übergabe an die Stadtvertretung fanden daher 
nicht statt.

www.guestrow.de

Einsichtmöglichkeit zum Ergebnis 
der öffentlichen Diskussion 

gem. § 5 der Satzung der Stadt Güstrow 
zur Verleihung und Beendigung 

des Ehrenbürgerrechts
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Auszug aus dem Informationsbericht des Bürgermeisters 
zur Stadtvertretersitzung am 16.09.2021

Projektaufruf „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“
Die Barlachstadt Güstrow beteiligt sich gemäß des Beschlusses 
VII/0546/21 des Hauptausschusses vom 02.09.2021 am Projekt
aufruf „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes
ministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Bis zum 17.09.2021 
muss dafür eine Interessenbekundung über das Förderportal des 
Bundes eingereicht werden. Dafür werden für das Gesamtvorhaben 
verschiedene Fördergegenstände, angelehnt an den Haushaltsvor-
schlägen der Fraktionen zum Haushalt 2022/23, beantragt. Damit 
alle Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter über den Projektinhalt 
vor Abgabe am morgigen Tag informiert sind und Änderungen 
anmerken können, ist der Antrag vollständig als Anlage diesem 
Bericht beigefügt.

Förderung City-Manager(in) 
Zur Implementierung eines City-Managers in der Barlachstadt 
Güstrow liegt ein Antragsentwurf für den Regionalbeirat Rostock 
auf Förderung aus den ESF-Strukturfördermitteln vor. Als Träger 
ist die GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH vorgesehen. Da-
rauf aufbauend können Mittel aus dem CM/Aktivitätsbudget des 
Landes MV beantragt werden. Antragsfrist ist der 31.09.2021. 
Die Personalförderung liegt bei 70 % und wird ergänzt durch das 
Aktivitätsbudget. Für Güstrow als Mittelzentrum gilt je nach Akti-
vitätsstufe. Über die zur Anwendung kommende Aktivitätsstufe 
entscheidet das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel. 

Güstrow als Außenstandort der BUGA 2025
Die Einreichung des Bewerbungskonzepts ist im Juli erfolgt. Die 
Entscheidung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu den Au-
ßenstandorten ist noch nicht gefallen. Die Barlachstadt Güstrow hat 
sich konzeptionell an dem Bewerbungskonzept für die LAGA 2014 
orientiert. Die drei Ringe „rot – blau – grün“ wurden entsprechend 
aufgegriffen. Güstrow fokussiert sich auf zu diesem Zeitpunkt ab-
geschlossene bzw. im Abschluss befindliche Sanierungsprojekte: 
Stahlhof, Schlauchturm, Markt, Schloss, Gertrudenkapelle und 
Stadtmauer, (inkl. Skulpturenausstellung), Renaturierung Stadt-
graben. Berücksichtigung als Aufwertungs- und Veranstaltungsort 
findet der Rosengarten. 

Neues Ausstellungsobjekt im Stadtmuseum: Epitaph für 
Johann Cothmann 
Die Barlachstadt Güstrw erhielt das restaurierte Epitaph für Johann 
Cothmann als Dauerleihgabe übereignet. Leihgeber ist die Evan-
gelisch-Lutherische Domgemeinde Güstrow. An der Finanzierung 
beteiligten sich jeweils zur Hälfte die Güstrower Domgemeinde 
und die Barlachstadt Güstrow. Das Epitaph wird im Ausstellungs-
abschnitt “Güstrow als Residenzstadt im 16. und 17. Jahrhundert“ 
dauerhaft präsentiert.

Buchprojekt „Otto Vermehren (1861 - 1917)“
In Florenz wird seit 2016 an der Herausgabe eines Buches über 
Otto Vermehren gearbeitet. Im September 2021 werden Foto
aufnahmen von weiteren 62 Gemälden Otto Vermehrens aus dem 
Güstrower Bestand für das Buchprojekt gemacht.

Weiterentwicklung des Bioenergieparks Güstrow
Der Bioenergiepark wurde in diesem Jahr von einem neuen Ge-
sellschafter – der EnviTec Bioenergie Güstrow mit einem neuen 
Konzept gekauft. Eckpunkte sind:
•	 eine deutliche Leistungsreduzierung von 500 GWh auf 

165 GWh Primärenergie pro Jahr, 
•	 die Umstellung des Inputkonzepts auf 150.000 t p.a., davon 

52.000 t Mais, 98.000 t Hühner - Trockenkot, früher 450.000 t 

Mais und Getreide,
•	 der Bau zusätzlicher BHKW`s zur Eigenstromversorgung in 

einer Größenordnung von 1,5 MWel,
•	 die Erhöhung der Gärrest-Lagerkapazität auf Vorräte für 

270 Tage am Standort durch Mengenreduzierung u. Bau von 
3 Gärrestspeichern je 15.000 m³,

•	 umfangreiche Ersatzinvestitionen in Dächer, Rührwerke etc.,
•	 die Investition in eine LNG-Anlage (Biomethanverflüssigung) 

zur Produktion von rund 9.500 t BioLNG pro Jahr, 
•	 die Investition in eine CO2 Verflüssigungsanlage (sog. CCU), 
•	 Teilnahme am Kraftstoffmarkt und CO2-Markt.

Baugebiet Petershof
Seit einigen Monaten finden im Baugebiet umfangreiche Schad-
stoffsanierungsarbeiten statt. Des Weiteren wurden bei den Erd-
arbeiten noch Fundamentreste und größere Müllfunde aus den 
letzten Jahrzehnten freigelegt. In anderen Teilbereichen wurden 
zudem Munitions- und Kerosinrückstände festgestellt, welche 
ebenfalls derzeit beseitigt werden. Alles in allen summieren sich 
die Kosten für die Schadstoffentsorgung nach dem jetzigen Er-
kenntnisstand insgesamt auf ca. 2,2 Mio. €, wovon ein Großteil 
auf den Nachtragshaushalt 2021 entfallen wird.

Einschätzung der Haushaltslage 
Gemäß Verordnung über den pauschalen Ausgleich von Gewerbe
steuermindereinnahmen der Gemeinden im Jahr 2021 vom  23. Au-
gust 2021 erhält die Barlachstadt Güstrow eine Ausgleichszahlung 
in Höhe von 386.800 €. Im Vergleich zu 2020 - da hat Güstrow über 
1,4 Mio. € bekommen, ist das ein deutlich geringerer Betrag. Aller-
dings hat die Barlachstadt bisher nicht diese enormen Einbrüche 
bei der Gewerbesteuer wie andere Kommunen zu verzeichnen.  
Mit dem 2. Nachtragshaushalt wird der Planansatz auf 7 Mio. € 
verringert. In der Finanzrechnung zum Ende des 3. Quartals ist der 
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen positiv. Die investiven 
Auszahlungen betragen per 31.08.2021 5,9 Mio. €. Damit wurden 
2,4 Mio. € mehr ausgegeben als im vergleichbaren Zeitraum des 
Vorjahres. Unter Berücksichtigung der geplanten Gesamtaus-
zahlungen 2021 von 10,8 Mio. € und den Ermächtigungsübertra-
gungen aus den Vorjahren in Höhe von 13,5 Mio. €, sowie den 
derzeit laufenden Baumaßnahmen gehe ich davon aus, dass der 
Mittelabfluss im 4. Quartal deutlich höher sein wird.

Kunsthandwerkermarkt
Im Zusammenhang mit dem Beschluss VII/0436/21 der Stadtver
tretung ist die Kombination des Wochen- und Kunsthand
werkermarkts umgesetzt worden. Erstmalig durchgeführt wurde 
der gemeinsame Markt am 17.06.2021. 

Schülerzahlen zum Schuljahr 2021/2022
Insgesamt werden 1.066 Schülerinnen und Schüler in unseren 
städtischen Grundschulen und 978 Schülerinnen und Schüler an 
unseren städtischen Regionalen Schulen unterrichtet. Im Ver-
gleich zum Vorjahr sind es 16 Schülerinnen und Schüler mehr 
(12 Grundschüler*innen, 4 Regionalschüler*innen).

Verbesserung der Raumluft an Schulen
Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Ver
besserung der Luftqualität in Unterrichtsräumen aus dem MV-
Schutzfonds (Förderrichtlinie Luftqualität an Schulen - FöRL 
LuftqualitätSchule M-V) ist in Kraft getreten. Gefördert werden 
demnach nicht nur Luftfilteranlagen, sondern auch Luftreinigungs-
geräte und CO2-Messgeräte mit Ampelfunktion. Derzeit testet 
die Barlachstadt Güstrow drei verschiedene CO2-Messgeräte mit 
Ampelfunktion in drei Schulen. Ein Fördermittelantrag wurde noch 
nicht gestellt.
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Den vollständigen Bericht können Sie im Internet 
unter www.guestrow.de lesen.

Erschließung Wohngebiet Suckow Kattenberg / Suckower 
Tannen
Zurzeit laufen die Erschließungsarbeiten für den Städtischen 
Abwasserbetrieb mit dem Bau der Regenwasser- und Schmutz
wasserkanäle und mit dem Bau der Regenrückhaltebecken. Parallel 
erfolgt die Erschließung im Auftrag der Stadtwerke Güstrow GmbH. 
In Zusammenarbeit mit der Telekom erfolgt der Breitbandausbau 
für das Wohngebiet.

Forst
Im Stadtwald haben die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 5 neue 
Schutzhütten errichtet. Die größten Schutzhütten befinden sich 
auf dem Rodelberg und am „Läufertreff“. Eine sechste Hütte wird 
bis Ende September errichtet. 

Helmut Schmidt: 100 Jahre in 100 Bildern

In der Städtischen Galerie Wollhalle ist seit dem 3. Oktober die 
Fotoausstellung Helmut Schmidt – 100 Jahre in 100 Bildern der 
Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Hamburg zu sehen. An-
lass für diese Sonderausstellung ist der 40. Jahrestag des Besuchs 
von Helmut Schmidt in Güstrow am 13. Dezember 1981. 
Präsentiert wird eine facettenreiche Retrospektive auf das fast 
100-jährige Leben des außergewöhnlichen Politikers, Staats
mannes und Publizisten Helmut Schmidt. Für viele Menschen 
war er der Inbegriff eines Staatsmannes mit Weitblick und Fach
kompetenz, der als „Elder Statesman“ auch nach seiner Amtszeit 
ein hohes Ansehen genoss und als politisches Gewissen sowie 
als moralische Autorität galt. 
Die zahlreichen Schwarzweiß- und Farbbilder in der Ausstellung 
zeigen Helmut Schmidt als den vernunftgeleiteten Politiker, sie 
werfen aber auch Schlaglichter auf ihn als Familienmensch und 
Freund der schönen Künste. Er galt beispielsweise als großer Be-
wunderer der Kunst Ernst Barlachs, daher durfte während seines 
Arbeitsbesuchs in der DDR vom 11. bis 13. Dezember 1981 ein 
Besuch in Güstrow nicht fehlen. Die Vorbereitungen dafür stellte die 
Geheimpolizei einst vor eine immense Herausforderung. Zu tief saß 
das Erfurter Trauma während des Besuchs von Willy Brandt 1970 
mit den „Willy, Willy“-Rufen des ostdeutschen Publikums, das sich 
nicht wiederholen durfte und so glich Güstrow am 13. Dezember 
1981 letztlich einem Potemkinschen Dorf. Exponate aus dem Stasi-
Unterlagen-Archiv und dem Güstrower Stadtmuseum zeichnen 
diese Vorbereitungen sowie den Ablauf des Güstrow-Besuchs nach 
und ergänzen die Hamburger Retrospektive u. a. mit Fotografien, 
Dokumenten sowie dem 1994 entstandenen, Grimme-Preis prä-
mierten Dokumentarfilm „Drei Stunden Güstrow“ von Michael Krull. 

Jetzt schon vormerken:
Begleitend zur Ausstellung findet am Mittwoch, den 12. Januar 
2022 um 18:00 Uhr mit dem Kurator der Bundeskanzler-Helmut-
Schmidt-Stiftung, Herrn Dr. Magnus Koch, eine Führung durch die 
Ausstellung statt. Diese kostet 4,00 € zzgl. Eintritt. Für die Führung 
ist eine vorherige Anmeldung unter 03843 769-169 oder madleen.
hoffmeister@guestrow.de erforderlich.

STÄDTISCHE GALERIE WOLLHALLE
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Bis September 2021 wurden 140 Millionen € Städtebaufördermittel von Bund, Land und Stadt für die Sanierung der Güstrower Altstadt 
eingesetzt. Zusammen mit den erheblichen privaten Mitteln sind insgesamt fast 1 Milliarde € in die Sanierung der Altstadt geflossen.
Anlässlich des Festaktes zum Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit am 02.10.2021 wurde gleichzeitig die Erfolgsgeschichte der Städte-
bauförderung gewürdigt. Zu dieser Veranstaltung hat die Barlachstadt Güstrow anhand von drei herausragenden Einzeldenkmalen an 
der Nordostecke des Güstrower Domplatzes, die auf spektakuläre Weise diese Erfolge versinnbildlicht, eine Verhüllungsaktion initiiert. 
Vor einem Teilbereich der seit 1991 beispielgebend sanierten Gebäude wurden bedruckte Planen installiert, die den beklagenswerten 
Zustand dieser Häuser in den frühen 1990er Jahren darstellten. Deutlicher konnten Ausgangslage und inzwischen Erreichtes wohl 
nicht veranschaulicht werden.

	
Verhüllungsaktion mit Blick in die Vergangenheit
li. Bauzustand der Gebäude Domplatz 14, Kerstingstraße 2 und Domplatz 15 Anfang der 90er Jahre und re. 2021

Ein Foto - zwei Zeit-Epochen

Die Barlachstadt Güstrow möchte sich sehr herzlich bei allen Beteiligten bedanken – beim Bund, 
dem Land und vor allem auch bei allen privaten Bauherrn, die mit Mut und großem Einsatz 

diese 30-jährige Erfolgsgeschichte geschrieben haben.
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R e d a k t i o n s s c h l u s s  f ü r  d i e  

D e z e m b e r / J a n u a r- A u s g a b e 
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U W E  J O H N S O N - B I B L I O T H E K G Ü S T R O W E R  S TA D T M U S E U M

Vorlesepaten stehen in den Startlöchern
Lesesamstage in der Uwe Johnson-Bibliothek 

wieder angeboten

Sie liegen bereits in den Kinderarztpraxen und an vielen anderen 
Orten aus - die kleinen grünen Flyer mit dem Vorlese-Bücherwurm. 
Darauf die Termine für die Vorlesesamstage von Oktober 2021 
bis April 2022. 
Wie in jedem Jahr bietet die Uwe Johnson-Bibliothek im Winter-
halbjahr monatlich eine Samstags-Kinderlesung. Die Lesepatinnen 
und Lesepaten bieten wieder ein breites Potpourri an Geschichten 
und haben sich für eine neue „Vorlesesaison“ zusammengefunden. 
Für Kinder öffnet das Vorlesen ein Tor zu neuen Welten. Es bringt 
sie zum Lachen und rührt vielleicht manchmal auch zu Tränen.
Es lässt Bilder vor dem inneren Auge entstehen und beflügelt 
die Fantasie. Zudem wird das Sprachverständnis trainiert. Mit 
dem Vorlesen werden so früh in der Kindheit Weichen für künftige 
Bildungschancen gestellt, bei denen Lesen und Schreiben unver-
zichtbare Schlüsselkompetenzen sind.

Nach dem Start zum Star Wars Reads Day – natürlich mit Ge-
schichten zum galaktischen Science-Fiction-Märchen – geht es 
im November weiter mit unseren Lesepatinnen Ursula Eschmann 
und Kassandra Hellicar, die „von großen und kleinen Wesen“ zu 
erzählen wissen. Anfang Dezember wird dann unsere Lesepatin 
Anne-Kathrein Kaiser „Vorweihnachtliches“ bieten und die kleinen 
Zuhörer und ihre großen Begleitungen auf die Adventszeit und 
das Fest einstimmen.

Die Lesungen finden wieder in der LeseWerkStatt der Bibliothek 
statt, jeweils ab 10:30 Uhr.

Samstag 06.11.2021 und Samstag 04.12.2021

Eintritt frei – Bitte vorher anmelden 
und/oder sich informieren, 

ob es pandemiebedingte Beschränkungen gibt

Kulturtipp:

Neue Schätze aus dem Depot 
ab 1. November 2021 zu besichtigen

Inger Eilmann (1885 - 1967)
Kuhweide (Gleviner Burg bei Güstrow)

Das Stadtmuseum Güstrow präsentiert aus dem kunstgeschicht-
lichen Sammlungsbestand ein Gemälde der Künstlerin Inger 
Eilmann. Im Jahr 2005 erwarb das Museum dieses Bild mit dem 
Titel „Kuhweide“ aus Privatbesitz.
Inger Eilmann wurde am 23. Januar 1885 in Kopenhagen als Toch-
ter eines Kapitäns geboren. Mit 16 Jahren kam sie in ein Internat 
nach Schwerin. In Schwerin lernte sie den bekannten mecklenbur-
gischen Landschaftsmaler Carl Malchin kennen, der seit 1879 in der 
Stadt lebte. Bei ihm nahm sie Unterricht im Malen und Zeichnen.
In Schwerin machte sie auch die Bekanntschaft mit dem Güstrower 
Sägewerksbesitzer Wilhelm Eilmann, dessen Betrieb sich in der 
Neuen Straße  befand. 1904 heirateten beide in Kopenhagen und 
lebten danach in Güstrow, Neue Straße 42 B. 
Zu den bevorzugten Motiven im Gesamtwerk der Künstlerin gehör-
ten Blumenstillleben, die mecklenburgische Landschaft und  die 
Darstellung der norddeutschen Küste, aber auch Güstrow-Motive 
lassen sich finden. Bildnisse sind dagegen nur in geringer Anzahl 
vertreten. Über ihre Art zu malen schrieb Inger Eilmann selbst: „Ich 
verbreite ja die Richtung, da sieht man, was gemeint ist.“ 1924 war 
sie zusammen mit anderen mecklenburgischen Künstlern an der 
Ausstellung im Schweriner Landesmuseum mit dabei. 1933 hatte 
Inger Eilmann eine eigene Ausstellung in der Aula der Knaben
volkshochschule in Güstrow und im Dezember desgleichen Jahres 
lässt sich eine Beteiligung an der Weihnachtsausstellung im Rosto-
cker Museum nachweisen. Nach dem Verkauf des großen Wohn-
hauses in der Neuen Straße  im Jahr 1955 siedelte Inger Eilmann 
in die Schwaaner Straße 4 um. Hier lebte sie bis zu ihrem Tode, 
am 16. Februar 1967, in äußerst bescheidenen Verhältnissen. 
Heute besitzt das Museum eine beträchtliche Anzahl von Ge
mälden der Künstlerin, die durch gezielte Ankäufe und durch 
großzügige Schenkungen in unser Haus gelangt sind. In der 
Sammlung „Güstrower Maler“ werden diese Zeugnisse regionaler 
Kunstgeschichte für nachkommende Generationen bewahrt und 
für künftige Forschungen erhalten. 

Inger Eilmann „Kuhweide“ (Gleviner Burg bei Güstrow)
undatiert, Öl auf Leinwand, erworben aus Privatbesitz
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Wir gratulieren
den Jubilaren im November

zum 90. Geburtstag
Frau Liselotte Kitta, Frau Edith Raschke, 
Frau Hannelore Glaevke, Frau Lieselotte Waterstrat, 
Frau Martha Jobst, Frau Irmgard Christen, 
Frau Hedwig Kacan, Herrn Friedrich Tams, 

zum 85. Geburtstag
Frau Gertraud Rosam, Frau Waltraut Rogall, 
Frau Renate Sprengel, Frau Barbara Volkmann, 
Frau Irmtraut Losch, Frau Waltraut Bohnsack, 
Frau Irene Wulff, Frau Christel Wiese, 
Frau Roswitha Schultz, Frau Gerda Holst, 
Frau Maria Latki, Frau Ingeburg Lübars, 
Herrn Heinz Krehnke, Herrn Hans-Joachim Brandenburg, 
Herrn Dr. Günther Reuter, Herrn Peter Meyer, 
Herrn Claus Schuller, Herrn Walter Krüger, 
Herrn Heinz Hett, Herrn Klaus Hoffmann, 
Herrn Ehrhard Kurrasch, Herrn Harri Bartelt, 

zum 80. Geburtstag
Frau Helga Beggerow, Frau Inge Hirschberg, 
Frau Marga Werner, Frau Brigitte Stumpf, 
Frau Rita Epke, Frau Karin Schewe, Frau Heide Marquardt, 
Frau Eva Schüler, Frau Gundula Nesener, 
Frau Marianne Korpel, Frau Gisela Portscht, 
Frau Christa Böckmann, Frau Renate Fuchs, 
Frau Ilse Müller, Frau Ingrid Milhahn, 
Frau Marlis Kinne, Frau Margit Kreklau, 
Herrn Wolfgang Kremin, Herrn Günther Voll, Herrn Horst Hein, 
Herrn Dieter Lenius, Herrn Ulrich Held, Herrn Gerhard Palfner, 
Herrn Harald Kölpien, Herrn Adolf Fuchs, 
Herrn Rudolf Teschner, Herrn Dr. Gerd Singendonk, 
Herrn Dr. Wolfgang-Siegfried Tautz, Herrn Hartmut Beynio, 
Herrn Hans Weiß, Herrn Joachim Pierstorf, 
Herrn Joachim Tauscher,  Herrn Martin Apel, 
Herrn Gerd Klinkau, Herrn Lothar Giese, 

zum 75. Geburtstag
Frau Ilse Lütkemüller, Frau Marita Hamann, 
Frau Ursula Krüger, Frau Waltraut Tom, 
Frau Sieglinde Bansemer, Frau Sabine Böttcher, 
Frau Anita Becker, Frau Annelise Gutmann, 
Frau Heidemarie Lowitsch, Herrn Klaus Hollinger, 
Herrn Manfred Breyer, Herrn Wolfgang Binossek, 
Herrn Peter Fröhlich, Herrn Lothar Skowronski, 

zum 70. Geburtstag
Frau Marianne Priebs, Frau Irene Müller, Frau Monika Stasch, 
Frau Heidemarie Lange, Frau Waltraud Fentzahn, 
Frau Gunda Mischker, Frau Christa Schubert, 
Frau Brigitte Sydow, Frau Brigitte Liedtke, 
Frau Margret Nitsche, Frau Christine Schörk, 
Frau Brigitte Jungwirth, Frau Christa Bodzian, 
Frau Helga Clasen, Frau Margot Höppner, 
Frau Marianne Wegener, Frau Dr. Christiane Trapp, 
Frau Margret Koschinski, Frau Erika Groß, 
Frau Waltraut Dörnbrack, Frau Ursula Wollenberg, 
Frau Brigitte Stöckmann, Frau Christa Dahlmann, 

Frau Margrit Bormann, Herrn Volker Schellenberg, 
Herrn Walter Lindemann, Herrn Karl-Peter Schneider, 
Herrn Klaus-Dieter Blohm, Herrn Peter Pöpplow, 
Herrn Eckard Schmechtig, Herrn Norbert Teichert, 
Herrn Dieter Werner, Herrn Thomas Fleisch, 
Herrn Thomas Kirsch, Herrn Klaus-Dieter Fentzahn, 
Herrn Reiner Heidt, Herrn Wilfried Deuter, 
Herrn Klaus-Dieter Großmann, Herrn Friedrich Papenfuß, 
Herrn Roland Uhlmann, Herrn Bernhard Parsch

STUDIE DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT 
DER UNIVERSITÄT LEIPZIG 

ZU TRAUER UND VERLUST AB 60 JAHREN

Am Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health 
(ISAP) der Universität Leipzig wird aktuell eine Studie zu Trauer und 
Verlust im höheren Lebensalter durchgeführt. Die Studie richtet sich 
an Personen ab dem 60. Lebensjahr, die den Verlust einer ihnen 
nahestehenden Person erlebt haben, der mindestens 6 Monate 
oder länger zurückliegt und die sich dadurch belastet fühlen. Im 
Rahmen der Studie sollen verschiedene Unterstützungsmöglich-
keiten für Trauernde (Programm A: Online-Selbsthilfe, Programm 
B: Trauerratgeber) getestet werden. Eine Studienteilnahme ist 
deutschlandweit möglich. Teilnehmer*innen erhalten eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 30,00 €.

Trauer und Verlust 
Der Verlust einer nahestehenden Person hinterlässt bei vielen 
Menschen eine große Lücke in ihrem Leben und es fällt schwer, 
sich an die neuen Umstände anzupassen. Trauer ist eine normale 
und gesunde Reaktion auf einen bedeutsamen Verlust. Dabei kann 
die Trauerreaktion von Person zu Person ganz unterschiedlich 
ausfallen. Hier gibt es kein richtiges oder falsches Trauern. Häufig 
ist das Trauererleben von Trennungsschmerz, Traurigkeit, Sehn-
sucht, Wut und Angst, aber auch durch positive Erinnerungen an 
die verstorbene Person geprägt. In vielen Fällen lässt die anfäng-
lich intensive Trauerreaktion nach einer gewissen Zeit nach. Den 
Hinterbliebenen fällt es dann wieder leichter, sich den alltäglichen 
Aufgaben zuzuwenden. 

Wenn die Trauer bleibt 
Die Zeit nach einem einschneidenden Verlust gut zu bewältigen, 
ist bedeutsam für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit. 
In den meisten Fällen bedarf Trauer keiner professionellen Hilfe. 
Manche Menschen fühlen sich jedoch noch mehrere Monate oder 
Jahre nach dem Verlust durch die Trauer beeinträchtigt. Die Sehn-
sucht, Trauer und der Schmerz können dann so stark werden, dass 
bei den Betroffenen der Eindruck entsteht, nie wieder ein glück-
liches, zufriedenstellendes Leben führen zu können. Betroffene 
empfinden oft intensive Gefühle, das Nicht-Akzeptieren-Können 
des Verlustes, sowie andauernde Sorgen und Gedankenkreisen, 
z. B. ob man etwas hätte tun können. In manchen Fällen werden 
Orte, Situationen oder Gefühle, die an den verstorbenen Men-
schen erinnern, vermieden. Dies stellt eine starke Belastung für die 
Betroffenen dar und birgt ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung 
psychischer Störungen, z. B. Depressionen oder Angststörungen, 
sowie körperlicher Beschwerden. 
Falls Sie an einer Studienteilnahme interessiert sind oder weitere 
Informationen zur aktuellen Studie wünschen, wenden Sie sich 
bitte an das Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public 
Health (ISAP): 

Institutsleitung: Prof. Dr. med. Steffi G. Riedel-Heller
Ansprechperson: Frau Franziska Förster, M.A. Soz.
Telefon:	 0341 9715482
E-Mail:	 trauerstudie@medizin.uni-leipzig.de








